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den Nutzerverbänden mitgestaltet,
statt dass sie staatlich angeordnet wer-
den. Nicht zuletzt die hohe Rate von
Einigungstarifen zeugt von der grund-
sätzlichen Zustimmung zum System.
Störend ist jedoch, dass für jede techni-
sehe Neuerung ein neuer Tarifgeschaf-
fen wird und damit Mehrfachbelastun-

gen entstehen, welche die Glaubwür-
digkeit und die Akzeptanz des Tarifsys-
tems gefährden. Unbestritten bleibt,
dass Kultur für die Gesellschaft von
zentraler Bedeutung ist und dass es

Kultur nicht gratis gibt: Dies wird mit
der jährlichen Zahlung von 252 Millio-
nen Franken eindrücklich belegt.

Kontakt: nicole.emmenegger@mepartners.ch

252 mi///o/7s de/rancs par an sont assez.'

252,4 millions de francs suisses, voici ce qu'ont payé les utilisateurs (entreprises, ins-

titutions d'éducation et de recherche, consommateurs) en tant que tarifs aux ayants

droit en 2013. Huit ans auparavant, c'était encore 43 millions de francs de moins. Quelle

est la raison pour cette explosion des coûts? La réponse est le numérique: D'une part
l'avancement technologique rend les capacités de stockage quasiment infinies, d'autre

part il rend possible de nouvelles formes d'utilisations d'oeuvres. Ainsi le numérique

risque de faire imploser le système tarifaire négocié entre les sociétés de gestion et les

associations des utilisateurs, puisque les utilisateurs paient aujourd'hui plusieurs fois

pour un produit qu'ils consomment peut-être différemment, mais pas plus souvent

qu'avant l'avènement du numérique.

Alors qu'il est indiscutable que la culture exerce une fonction centrale pour la société

et que la culture ne peut pas être gratuite, il faut revoir le système actuel dans le but

d'éviter les taxations multiples en prenant en compte le volume d'utilisation effectif et

non pas le volume potentiel.

«Ohne Autoren und Autorinnen
gibt es weder Texte noch Bibliotheken»

Nicole Pfister Fetz, Geschäftsführerin
AdS Autorinnen und Autoren der
Schweiz

Mit dem titelgebenden Zitat umschreibt
die Schriftstellerin Ruth Schweikert ihre
Rolle und die ihrer Berufskolleginnen.'
Autorinnen und Autoren wollen von Lese-

rinnen und Lesern entdeckt, aber gleich-

zeitig für die Nutzung ihrer Werke ange-
messen vergütet werden. Daher setzt sich

der Berufsverband Autorinnen und Auto-

ren der Schweiz AdS für die Einführung
des Verleihrechts ein. Im Gegenzug unter-
stützt der Verband die Gesetzesvorlage
eines «Verzeichnisprivilegs»*, damit auch

Bibliotheken auf die üblich gewordene
Anschaulichkeit von Onlineverzeichnis-

sen nicht verzichten müssen.

Literatur vielfach genutzt - mit Respekt

vor den Autorenrechten
Wer schreibt, um gelesen zu werden,
ist heute auf vielen Kanälen erreichbar.
Das herkömmliche Buch ist längst nicht
mehr die einzige Nutzungsquelle, son-
dern nur einer von vielen möglichen
Datenträgern. Das Schaffen von Auto-
rinnen und Autoren nutzen wir online,

wir lesen auf dem Laptop, dem Tablet,
dem Smartphone...

In diesem Umfeld nehmen Biblio-
theken einen wichtigen Stellenwert ein
für die Vermittlung und das Zugäng-
lichmachen von Wissen oder von Lite-

ratur im Speziellen. Sie stehen allen

Bevölkerungsgruppen offen und erfül-
len nachhaltige archivarische Aufga-
ben. Der AdS, der sich für die Rechte
der Autorinnen einsetzt, begrüsst eine

rege Tätigkeit der Bibliotheken. Umge-
kehrt erwarten Autoren, dass ihre Rech-

te konsequent eingehalten und sie für
ihre Leistungen angemessen entschä-

digt werden.

Autorinnen und Autoren bei der
Ausleihe ihrer Werke entschädigen
Der freie Zugang in Bibliotheken zu
Büchern, ob digital oder auf Papier, ist
grundlegend für die Vermittlung von
Inhalten. Die öffentliche Hand stellt
den Bibliotheken die notwendigen Mit-
tel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur
Verfügung, aber das geltende Gesetz
sieht keine Beteiligung der Autorinnen
und Autoren vor. Viel mehr noch: Die
Bibliotheken erweitern seit einiger Zeit

den Zugang zu geschützten Inhalten,
indem sie Werke nicht nur in analoger,
sondern auch in digitaler Form anbie-

ten. Damit wird es eine Zunahme der
Ausleihe geben. Dagegen ist nichts ein-
zuwenden - jedoch muss damit die

Einführung einer angemessenen Ent-

Schädigung der Autorinnen und Auto-
ren verbunden sein!

In Europa existiert das Verleihrecht
für gedruckte Werke seit mehr als

60 Jahren. Dänemark zum Beispiel
führte die Entschädigung von Autoren
bei der Ausleihe ihrer Werke bereits

1946 ein. Die Europäische Union hat
seit 1992 eine Vermiet- und Verleih-
rechtsdirektive, dank der heute bereits
in 23 Staaten (unter anderem in unse-
ren Nachbarstaaten Deutschland,

1 Dokumentation zur Medienkonferenz der

Allianz Fairlesen vom 22. Mai 2014

2 Das «Verzeichnisprivileg» ist Teil des

Konsenspakets der Arbeitsgruppe zum

Urheberrecht (Aguri2), die Bundesrätin

Sommaruga 2012 einberufen hatte. Das

Konsenspaket ist Grundlage für die bevorste-

hende URG-Revision.

21 arbido 2 2015



Frankreich, Österreich, Liechtenstein)
Autoren für das Verleihen ihrer Werke

entschädigt werden.
Paradoxerweise erhalten auch

Schweizer Autorinnen Vergütungen,
wenn ihre Werke im Ausland ausgehe-
hen werden, 20x3 zum Beispiel knapp
830000 Franken. Umgekehrt gibt es

für die gleichen Vorgänge in der
Schweiz keine Entschädigungen - we-
der an Schweizer noch an ausländische
Autoren!

Inzwischen ist auch die Diskussion
um das digitale Verleihrecht (söge-
nanntes E-Lending) auf europäischer
Ebene voll im Gange. Der europäische
Dachverband der Bibliotheken Eblida

3 www.bibliotheksverband.de - dbv / Presse

(31.3.2015)

4 Motion 13.3583: Abgeltung von Urheberinnen

und Urhebern

5 Postulat 14.4150

6 Dokumentation zur Medienkonferenz der

Allianz Fairlesen vom 22. Mai 2014

fordert, Urheberinnen und Urheber
seien für die Ausleihe ihrer E-Books

fair zu entschädigen. Der Deutsche Bi-
bliotheksverband DBV verlangte am

23. April 2014, anlässlich des Unesco-

Welttags des Buches und des Copy-

rights, in einer Medienmitteilung eben-

falls die Einführung des Verleihrechts
auch für digitale Werke.'

Politischer Weg zum Verleihrecht
Heute wächst endlich auch in der
Schweiz das Verständnis für eine Ent-

Schädigung der Autoren angesichts der
zunehmenden digitalen Nutzung ihrer
Werke. Der Solothurner FDP-National-
rat Kurt Fluri, Vorstand der Bibliothek
seines Heimatkantons, deponierte
2013 eine Motion* zur Einführung des

Verleihrechts, woraufhin der Bundes-

rat auf die Arbeit der Aguri2 verwies.
Am 19. März 2015 unternahm der

politische Prozess schliesslich einen
weiteren Schritt: Der Ständerat über-

wies das Postulat «URG-Revision. Ein-

führung eines Verleihrechts»' des

Zuger CVP-Ständerats Peter Bieri und
folgte somit dem Bundesrat, der das

Postulat zur Annahme empfohlen hatte.
Bundesrat wie Ständerat bekräftigten
damit den Willen, das analoge und di-

gitale Verleihrecht anlässlich der bevor-
stehenden Teilrevision des Urheber-
rechtsgesetzes einzuführen.

Abschliessend sei nochmals Ruth
Schweikert zitiert, um das Anliegen des

Verleihrechts aus Autorensicht auf den
Punkt zu bringen: «Bibliotheken sind
eine grossartige Sache [...]. Dabei zahlt
die öffentliche Hand an Infrastruktur,
Löhne, Buchkäufe; das alles ist Teil der

Leseförderung. Autorinnen und Auto-
ren wollen gelesen werden; sie wollen
und müssen aber auch dafür entschä-

digt werden - damit sie ihr nächstes
Buch in Angriff nehmen können.»®

Kontakt: npfister@a-d-s.ch

Sans auteurs, pas de textes, ni b/b/iotfièqaes

Actuellement, en Suisse, les écrivains ne sont pas rémunérés lorsque leurs œuvres sont

empruntées dans les bibliothèques. Dans les pays de l'Union européenne, le droit de

prêt est une réalité depuis 1992. Vu que les bibliothèques encouragent et élargissent

l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur en mettant à disposition de leurs

clients non seulement des publications sous forme papier, mais également sous forme

numériques l'association Autrices et Auteurs de Suisse (AdS) exige qu'un droit de prêt

pour les œuvres sous forme numérique et papier soit introduit dans la loi suisse à

l'occasion de la prochaine révision partielle du droit d'auteur. Le droit de prêt serait un

instrument important pour continuer à garantir le prêt gratuit d'œuvres protégées par
le droit d'auteur, sous forme numérique également, tout en dédommageant les autrices

et auteurs pour l'utilisation de leurs œuvres.
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